
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: Die 
Arbeitnehmerveranlagung 2017, Teil 1.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at

Absetzbeträge
Absetzbeträge kürzen die zu bezahlende Steuer. 

Beispiele für Absetzbeträge, die grundsätzlich bei 
der monatlichen Abrechnung bereits berücksichtigt 

werden, sind der Verkehrsabsetzbetrag für Arbeitnehmer 
oder der Pensionistenabsetzbetrag für Pensionisten.

Alleinverdiener/Alleinerzieher können unter bestimmten Voraus-
setzungen in der Arbeitnehmerveranlagung einen Absetzbetrag in Höhe von 494 Euro pro 
Jahr bei einem Kind (669 Euro bei zwei Kindern, 889 Euro bei drei Kindern und für jedes 
weitere Kind 220 Euro) geltend machen. Bei Unterhaltsleistungen kann ein Unterhalts-
absetzbetrag zustehen.

Tipps für die Arbeitnehmer-
veranlagung 2017 Teil 1

Steuern im Bild, Teil 143
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Absetzbeträge
Absetzbeträge kürzen die zu bezahlende Steuer. 

Beispiele für Absetzbeträge, die grundsätzlich bei 
der monatlichen Abrechnung bereits berücksichtigt 

werden, sind der Verkehrsabsetzbetrag für Arbeitnehmer 
oder der Pensionistenabsetzbetrag für Pensionisten.

Alleinverdiener/Alleinerzieher können unter bestimmten Voraus-

Bis Ende Februar 2018 sind die Lohnzettel 
2017 und auch bestimmte Sonderausgaben 
(z. B. Spenden und Kirchenbeiträge) bei der 
Finanz in elektronischer Form eingelangt. 
Hier nun einige ausgewählte Tipps zur bevor -
stehenden Arbeitnehmerveranlagung 2017.

Die Arbeitnehmerveranlagung ist bevorzugt 
über FinanzOnline durchzuführen. Sollten Sie 
keine Veranlagung für 2017 einreichen und 
dennoch eine Steuergutschrift bestehen, 
so führt die Finanz unter bestimmten 
Voraussetzungen eine automatische 
 (antragslose) Arbeitnehmer-
veranlagung durch.


